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Forstrechtliche Stellungnahme des Forstamtes Poggendorf zum Vorentwurf des
B-Plans Nr. 1 ,,Agri-PV-Anlage Jahnkow/Wolthof" in der Gemeinde Glewitz
gema~ S 10 Landeswaldgesetz M-V (Planungsstand: Oktober 2024)
Gemarkung Jahnkow, Flur 11, Flurstucke 39; 80; 12 (tw); 5 und 20
Gemarkung Wolthof; Flur 11, Flurstucke 35 und 36
Flachengro~e: ca. 65,75 ha
- lhre Planungsunterlagen vom 22.11.2024, eingegangen am 13.12.2024(als E-Mail)
Anlage: Luftbildauszug mit Darstellung der klassifizierten Waldflache der Forstabteilung

5501
Sehr geehrter Herr Krone,

zu dem geplanten Vorhaben in der Gemeinde Glewitz, OT Jahnkow und Wolthof nehme
ich im Auftrag des Vorstandes der Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, fur den
Zustandigkeitsbereich des Forstamtes Poggendorf und den Geltungsbereich des
Landeswaldgesetzes M-V (LWaldG)' als Trager offentlicher Belange (TOB) wie folgt
Stellung:

Der gesamte Geltungsbereich ist in der Planzeichnung dargestellt und als SO 1und SO
2 bezeichnet. Durch vorhandene Graben und Wege werden diese Sondergebiete in
mehreren Baufeldern unterteilt. Derzeit werden die uberplanten Flurstucke als
Ackerflachen intensiv genutzt.

Mit der forstrechtlichen Prufung der mir vorliegenden Unterlagen zum Vorentwurf des B­
Plans Nr. 1in der Gemeinde Glewitz ergeben sich nachfolgend aufgefuhrte Einwande
und Auflagen:

1. zur Planzeichnung (Teil A)
In der Planzeichnung ist der gesamte Geltungsbereich als Sondergebiet, welches in 4
Teilbereiche als ,,Sondergebiete Agri-Photovoltaikanlage" (kurz PVA) eingeteilt ist,

1 Landeswaldgesetz M-V (LWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBI. M-VS. 870),
geandert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 22. Mai 2021 (GVOBI. M-V S.790, 794)
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dargestellt. Die eigentlichen Baufelder fur die Aufstellung der PVA (auch Nettobau­
flache) sind mittels der blauen Linie eingerahmt und als ausgewiesen.
Nordlich liegen Waldflachen der Forstabteilung 5501Nb1 bis Nb4 an. Zwischen dem
Geltungsbereich und der Waldflache verlauft der lbitzgraben.
Sudlich grenzt eine kleine Waldflache der Forstabteilung 5501 Na (hier Flurstuck 24,
Flur 11, Gemarkung Jahnkow) an. Aus diesen Waldflachen heraus entfaltet sich der
gesetzlich vorgegebene und einzuhaltende Waldabstand von mindestens 30 m.
Dieser Waldabstand von 30 m ist bei der Errichtung von baulichen Anlagen
grundsatzlich einzuhalten. Der Waldabstand wird immer von der Waldgrenze (auch
Traufgrenze) in der Natur festgestellt.
Aus der Begrundung zum B-Plan ist ersichtlich, dass die forstrechtlich relevanten
Belange, insbesondere die zur Einhaltung des Waldabstandes, in den Punkten 3.2; 4.2;
4.4.6und 5.1.3 inhaltlich aufgenommen wurden.
Die Prufung der Planzeichnung (Teil A) und des Textteils (Teil B) hat dagegen ergeben,
dass der Mindestwaldabstand von 30 m nicht eingezeichnet bzw. nicht nachrichtlich
ubernommen wurde.
Aus den verschiedenen Ma~angaben zu den ermittelten Baumhohen in diesen
angrenzenden Waldflachen ist ersichtlich, dass die Baumhohen mit 32,5 oder 32,7 m
deutlich uber eine Baumlange liegen (Vorgabe hier die 30 m Waldabstand).

Zur Sicherung der Wahrung der forstrechtlichen Belange werden nachfolgende
Auflagen erteilt:

Forstrechtliche Auflagen:
1. Der gesetzliche Waldabstand von mindestens 30 m Abstand zu den

Waldflachen von den Baugrenzen (Modulaufstellflachen) ist erkennbar in der
Planzeichnung darzustellen und im Textteil nachrichtlich zu ubernehmen.

2. Der nordliche Bereich zwischen den Baugrenzen bzw. dem Zaun, sowie der
Bereich zum Flurstuck 24 (Waldflache 5501 Na) ist frei von jeglicher Bebauung
zu halten.

3. Der nordliche und der sudlich zum Flurstuck 24 angeordnete Zaun um die
Modulaufstellflachen sind als bauliche Anlagen zu bewerten und durfen somit
den geforderten Waldabstand ebenfalls nicht unterschreiten.

Die als Ma~nahmenflachen (Ausgleichsflachen fur den Eingriff) ausgewiesenen
Bereiche sind laut Planzeichnung im sudlichen Bereich des Geltungsbereiches
vorgesehen.

Fur die Vorentwurfsfassung des B-Plans Nr. 1 der Gemeinde Glewitz kann das
forstrechtliche Einvernehmen somit nicht erteilt werden.

Fur weitere Nachfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfugung.

Mit freundlichen Gru~en
Im (uftrag
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Der BUND ist ein anerkannter Verbraucher- 
schutzverband sowie eine anerkannte Umwelt-  
und Naturschutzvereinigung i.S.d. UmwRG. 
Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerab- 
zugsfähig, Erbschaften und Vermächtnisse an 
den BUND sind erbschaftssteuerbefreit. 
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Mitwirkung von anerkannten Naturschutzvereinigungen gem. §63 Abs. 2 Nr. 2 BNatSchG i.V.m. §30 Abs. 1 NatSchAG MV 

Betreff: Frühzeitige Beteiligung vorhabenbezogener B-Plan Nr. 1 „Agri-PV-Anlage 
Jahnkow/ Wolthof“ der Gemeinde Glewitz 
hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Namen des BUND Landesverbandes M-V e.V. danke ich für die Beteiligung am Verfahren 
und nehme hiermit fristgerecht im Folgenden Stellung. 

Der dringend benötigte Ausbau von Solaranlagen sollte vorrangig auf, an und neben 
Gebäuden, auf bereits versiegelten und beeinträchtigten Flächen, wie Industrie- und 
Gewerbeflächen, Parkplätzen, Lärmschutzwände, Autobahnen, geschlossenen Deponien, 
Konversionsflächen u.ä. vorgenommen werden. Diese müssen zuerst genutzt werden, bevor 
in die Landschaft ausgewichen wird. Allein diese Flächenpotenziale genügen, das Ausbauziel 
zu erreichen.  

Aus Zeitgründen sieht der BUND den Bau von Solarparks in MV jedoch für erforderlich – so 
naturverträglich und naturwertsteigernd wie möglich. Wir bitten um Berücksichtigung unserer 
Stellungnahme sowie unseres Solarpapiers als Teil dieser Stellungnahme. 

Das Plangebiet hat eine Größe von 65,8 ha auf Acker und Grünland. Auf dem Acker sind die 
natürlichen Bodenfunktionen und die Biodiversität größtenteils degradiert. Auf dem Grünland 
ist die Vorbelastung deutlich geringer, der Eingriff damit stärker. Die Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung wird das deutlich machen. Wir begrüßen das Agri-PV-Vorhaben mit Ackergras, 
da es eine effiziente Mehrfachnutzung der knappen Ressource Boden ermöglicht und dieser 
im vorliegenden Fall ganzjährig mit Vegetation bedeckt sein wird.  

Das Plangebiet liegt vollständig in einem LSG. Das es aber weniger als 1% der gesamten 
LSG-Fläche beansprucht, auf den Ackerflächen sowie durch die geplanten 
Kompensationsmaßnahmen eine Aufwertung erfahren kann, halten wir das in diesem Fall für 
vertretbar. Die landwirtschaftliche Nutzung sollte aber extensiv und ohne den Einsatz von 
Kunstdünger und Pestiziden erfolgen. Zudem sollten hier aufgrund des sensibleren 
Gebietes unbedingt biodiversitätsfördernde Maßnahmen über die gesetzlich 
vorgeschriebene Kompensation hinaus umgesetzt werden! 

http://www.bund.net/
https://www.bund-mecklenburg-vorpommern.de/service/publikationen/detail/publication/position/


 

Wir regen die Kommune dazu an, einen zusätzlichen ökologischen Mehrwert über die 
Kompensation hinaus zu fordern (siehe Naturschutzkonzept nach § 6 Abs. 4 EEG (2023)). 
Flurbereinigung, Verdichtung, Überdüngung und Vergiftung durch die intensive 
Wirtschaftsweise auf diesen Flächen sind schließlich Mitverursacher der heutigen Klimakrise 
und v.a. des Artensterbens. Die Pachteinnahmen dürften auch bei Flächenreduzierung der 
Sondergebiete zugunsten von Naturraum noch attraktiv sein. 

Eine echte Erholung der natürlichen Boden- und Biodiversitätsfunktionen von der 
jahrzehntelangen zerstörenden Behandlung sollte auch im Interesse der flächenbesitzenden 
Landwirte sein. 

Gemeinwohl & Wertschöpfung 

Der Betrieb von Solaranlagen sollte vorrangig dezentral und gemeinwohlorientiert sowie mit 
regionaler Wertschöpfung geschehen. Das bedeutet, dass Solarprojekte vorrangig auf 
kommunalen Flächen durch die Kommunen selbst und mit Beteiligungsmöglichkeiten für 
Bürgerinnen vor Ort realisiert werden. Die Kommune ggf. gemeinsam mit lokalen Stadtwerken 
sollte zuerst das Gespräch mit dem Landbesitzer führen und Kauf- bzw. Pachtoptionen 
abwägen. Ist die Kommune nicht selbst der Vorhabenträger, sollte dieser wenigstens in der 
Region angesiedelt sein. 

Standortkonzept 

Bereits vor Investorenanfragen sollte die Gemeinde für sich abwägen, wie, wo und wo nicht 
Solarparks gebaut werden sollen. Kriterien können z.B. mögliche oder auszuschließende 
Standorte, die maximale Anzahl/Größe und Naturschutzauflagen sein. Kommunale Kriterien 
können als Text, als Themenkarte oder beides festgehalten werden. Eine sogenannte 
Weißflächenkartierung kann mit dem vom LAiV kostenlos bereitgestellten Tool Gaia-Light 
erstellt werden. Angebotene Layer sind z.B. Schutzgebiete, Baugebiete und Ackerzahlen. 
Diese erste Einschätzung kann alternativ zum Flächennutzungsplan als städtebauliches 
Standortkonzept oder Grundsatzbeschluss gestaltet werden. Beide Werkzeuge ersetzen nicht 
die spätere Abwägung im Bebauungsplanverfahren, sind in diesem aber zu berücksichtigen. 

Kommunale Flächen sollten auf jeden Fall in kommunalem Besitz bleiben! Bürgerparks fördern 
die Energiewende von unten, steigern die Akzeptanz und können besonders ökologisch 
gestaltet werden. 

Wo das nicht möglich ist, sollte die kommunale Planungshoheit dergestalt genutzt werden, die 
Akzeptanz eines Solarparks über eine frühe freiwillige Beteiligung; Auflagen für eine 
ökologischere Gestaltung und eine finanzielle Beteiligung der Kommune erreicht werden. 

Finanzielle Beteiligung 
Der Vorhabenträger kann die Kommune nach §6 EEG (2023) nach dem Beschluss des B-
Plans mit bis zu 0,2 ct/kWh finanziell beteiligen. Die Beteiligung gilt sowohl für geförderte 
Solarparks, die über Ausschreibungen realisiert werden, als auch für Solarparks, die als Power 
Purchase Agreement (PPA) ohne Förderung umgesetzt werden. Ein Mustervertrag für die 
finanzielle Beteiligung kann unter https://sonne-sammeln.de/ heruntergeladen werden. 

Die Kommune wiederum kann neben § 9 Absatz 1 Nr. 20 BauGB nach § 6 Abs. 4 EEG (2023) 
vor dem Abschluss der Vereinbarung über die Zuwendung vom Betreiber ein Konzept für die 
naturschutzverträgliche Gestaltung der Solarparks fordern, welche über die Entwicklung 
der Fläche als extensives Grünland hinaus geht und entsprechende Maßnahmen im 

https://www.leka-mv.de/wp-content/uploads/2022/12/LEKA-MV_Handout_Finanzielle-Beteiligung-Kommunen_EEG-2023_online.pdf
https://www.geoportal-mv.de/portal/Geodatenviewer/GAIA-MVlight
https://sonne-sammeln.de/


 

vorliegenden B-Plan festsetzen. Das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende hat 
dazu einen Leitfaden herausgegeben. 

Zudem wird das Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetzes MV derzeit novelliert. Hier 
sollen Kommunen dann auch bei Freiflächensolaranlagen verpflichtend beteiligt werden. Das 
geht über individuelle Beteiligungskonzepte, Anteile, eine Ausgleichsabgabe oder 
Sparprodukte. Kommunen sollen auch mehr Mitspracherecht bekommen.  

Potenzial für Klimaschutz & Naturschutz 

Solarparks können – abhängig von der Bauweise, der Vornutzung, der Gestaltung der Fläche 
und des künftigen Flächenmanagements – zu einer Förderung der biologischen Vielfalt führen. 
Gerade Arten der Agrarlandschaft und des Bodens haben aufgrund der Industrialisierung der 
Landwirtschaft und damit dem Verlust von Lebensräumen, dem Gift- und Düngereinsatz, einen 
extrem starken Rückgang zu verzeichnen. Doch atembare Luft, trinkbares Wasser sowie 
unsere Ernährung, unsere Gesundheit und unser Wohlstand sind von einer funktionierenden 
Biodiversität abhängig! 

Zur Kompensation sollte die Kommune daher zusätzlich freiwillige Naturschutzmaßnahmen 
einfordern! Diese können als kommunaler Beschluss eine Vorbedingung der Kommune sein 
oder über den städtebaulichen Vertrag geregelt werden. Bei umfangreicheren Maßnahmen ist 
aber auch die Anerkennung als Ökokontomaßnahme oder eine Vereinbarung im 
Vertragsnaturschutz denkbar. 

Beides, Kompensation und freiwilliger Naturschutz sollten bei großen Solarparks innerhalb des 
Plangebietes umgesetzt werden. Das vereinfacht die Flächenakquise und das 
Flächenmanagement. 

Wissenschaft, Umweltverbände und der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne) 
empfehlen entsprechend, bei der Planung, Errichtung und dem Betrieb von Solarparks, einen 
über die regulatorischen Vorgaben hinausgehenden Beitrag zu leisten. Zahlreiche 
Unterzeichner (www.bne-online.de/de/verband/gute-planung-pv) verpflichten sich, definierte 
Standards Guter Planung umzusetzen und einzuhalten. Solarparks, die anhand der bne-
Checkliste realisiert werden, erhalten die „bne - gute Planung“ - Kennzeichnung. 

Die Kommune hat es in der Hand, eine ökologischere Gestaltung und Pflege von Solarparks 
im B-Plan oder vertraglich festzusetzen. Das können großzügigere Abstände der Modulreihen, 
die Schafbeweidung zwischen den Modulreihen, die Ausweisung größerer freizuhaltender 
Flächen, die Anlage von Hecken, Feucht- oder Trockenbiotopen sein.  

Festsetzungen: 

Aus Sicht des BUND sollte für eine naturverträglichere und naturwertsteigernde Gestaltung 
Folgendes im vorliegenden B-Plan bzw. vertraglich verbindlich festgesetzt werden: 

1. Der Schutzstatus „Landschaftsschutzgebiet“ muss für das Plangebiet erhalten bleiben! 
2. Das SO sollte zu max. 50% (GRZ 0,5) mit Modulen überstellt und zu max. 1% versiegelt 

werden. Gute Planung-Best Practice für PV-Freilandanlagen (gute-solarparks.de) 

3. Die verwendeten Bauteile bzw. Materialien sollten sortenrein trennbar und größtenteils 
gleichwertig wiederverwendbar sein. Der Rest muss zu 100% recyclingfähig sein. 
Reinigungsmittel müssen verboten sein. 

4. Wir begrüßen die Rammung der Gestelle. Die Zaunpfähle sollten ebenfalls rückstandslos 
rückbaubar sein und gerammt werden. Auch bei den Nebenanlagen sollten THG gespart 

https://www.naturschutz-energiewende.de/fachwissen/veroeffentlichungen/wie-sie-den-artenschutz-in-solarparks-optimieren/
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Aktuell/?id=195926&processor=processor.sa.pressemitteilung
http://www.bne-online.de/de/verband/gute-planung-pv
https://gute-solarparks.de/wp-content/uploads/2022/10/bne-Gute-Planung-PV-Freilandanlagen.pdf


 

(Beton) und ein rückstandsloser Rückbau sichergestellt werden. Dafür eignen sich 
Schraubpfahlfundamente, wie sie in MV hergestellt werden (Gesundbau e.V. | Bewusst, 
Ökologosich, Bezahlbar - GSA Schraubfundamente). 

5. Wir begrüßen den Erhalt der vorhandenen gesetzlich geschützten Biotope, von 
Einzelbäumen und die Ergänzung der Feldgehölze zu mehrreihigen Feldhecken.  

Der zum Schutz der (Insel)Biotope festgesetzte Schutzstreifen sollte auch für die 
landwirtschaftliche Nutzung gelten. 

6. Als weitere Kompensationsflächen/-maßnahmen bieten sich extensive Mähwiesen im 
östlichen Bereich des Plangebietes an. 

7. Für die Pflege der Grünflächen sollte eine Schafbeweidung bevorzugt werden, da sie 
naturschutzfachlich wertvoller ist. Ist dies nicht möglich, fordern wir eine Staffelmahd 
sowie das Stehenlassen der Staudenfluren über den Winter.  

Bitte Mahdzeitpunkt, Mahdgerät, Mahdhöhe, Abräumen des Mahdgutes und 
Stehenlassen von Stauden über den Winter ggf. im B-Plan festsetzen. 

8. Auf den extensiven Grünflächen müssen aufkommende invasive Neophyten wirksam 
entfernt werden (z.B. Kanadisches Berufkraut Erigeron canadensis; Einjähriges 
Berufkraut Erigeron canadensis; Armenische Brombeere  Rubus armeniacus; Sonnenhut 
Rudbeckia spec.; Goldrute v.a. Solidago canadensis & S. gigantaea u.v.m.). Sonst haben 
diese Flächen einen weit geringeren ökologischen Nutzen. 

9. Das SO sollte mit weiteren Feldhecken am östlichen und westlichen Rand eingefriedet 
werden. Vorteile: Zunahme der Biodiversität (z.B. Bestäuber!), Biotopverbund, 
Klimaschutz, Klimaanpassung, Erosionsschutz für angrenzende Äcker und sie bieten 
einen natürlichen Blendschutz. Zudem werten sie das Landschaftsbild erheblich auf! 

Evtl. Verbissschutz sollte aus biologisch abbaubarem Material bestehen oder wenn aus 
Kunststoff, dann rechtzeitig vor dem Verfall entsorgt werden.  

Aufkommende invasive Neophyten (z.B. Japanischer Staudenknöterich Fallopia japonica; 
Chinesischer Flieder Syringa chinensis; Gemeiner Flieder Syringa vulgaris; Essigbaum 
Rhus typhina; Götterbaum Ailanthus altissima; Robinie Robinia pseudoacacia; 
Spätblühende Traubenkirsche Prunus serotina; Kirschlorbeer Prunus laurocerasus, 
Schneebeere Symphoricarpos doorenbosii usw.) müssen wirksam entfernt werden! Diese 
sind eine Gefahr für die heimische Biodiversität und damit der von uns benötigten 
Lebensgrundlagen!  

10. Wege innerhalbe des Sondergebietes sollten in luft- und wasserdurchlässiger Weise 
gebaut werden. Diese sollte namentlich in Form von Schotterrasen festgesetzt werden. 
Dabei muss der Naturschotter frei von Abfall- und Schadstoffen sein.  

11. Auf eine Beleuchtung der Anlage sollte verzichtet werden. 

12. Zusätzlich zur ökologischen, eine bodenkundliche Baubegleitung bei Bau & Rückbau. 

Erläuterung: Wir fordern das Schutzgut „Boden“ stärker zu berücksichtigen. Nach BBodSchG 
§7 muss Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen getroffen werden 
und Bodeneinwirkungen vermieden oder vermindert werden.  

Gemäß Mantelverordnung der BBodSchV (gültig seit 01.08.2023): 

https://www.gesundbau.de/index.php/schraubfundamente
https://www.gesundbau.de/index.php/schraubfundamente


 

„Nach Abs 5 S 1 soll künftig für die Genehmigungsbehörden die Möglichkeit bestehen, bei 
Maßnahmen, die die durchwurzelbare Bodenschicht auf mehr als 3.000 m2 beanspruchen, im 
Benehmen mit den Bodenschutzbehörden eine bodenkundliche Baubegleitung nach DIN 
19639 zu verlangen. Die neuentwickelte DIN gibt eine Handlungsanleitung zum 
baubegleitenden Bodenschutz. Dieser wird definiert als Schutz des Bodens durch 
Bodenschutzkonzept und bodenkundliche Baubegleitung in den Phasen der Planung, 
Projektierung, Ausschreibung und Ausführung inklusive Zwischenbewirtschaftung.“ 

Die Erstellung eines Bodenschutzkonzeptes und einer bodenkundlichen Baubegleitung in der 
Ausführungsphase wird dringend empfohlen. Bodensachverständige können bei frühzeitiger 
Einbindung Verzögerungen und Nachträge in der Bauausführung reduzieren bzw. vermeiden 
und die Belange des Schutzgutes Boden (und Grundwasser) gegenüber den baubeteiligten 
Gewerken vertreten. Die Bodenkundliche Baubegleitung kann seitens der Gemeinde/Behörde 
im städtebaulichen Vertrag festgelegt werden. 

Die folgenden Abbildungen zeigen negative Beispiele der Bauausführung von Solarparks, 
welche durch Einbindung einer bodenkundlichen Baubegleitung verhindert werden können 
(und zwar ohne den Bauablauf zu stören oder zusätzliche Kosten zu verursachen). 
 

 
 
 
 

 

 

Foto 1-3: Befahrung ungeschützten Oberbodens 
bei ungeeigneter Witterung/Bodenfeuchte führt 
zu Schädigung des Bodengefüges und schränkt 
die Funktionsfähigkeit des Bodens ein 

 

 

Kompensation: 

Wir fordern die vollständige Umsetzung der ermittelten Kompensation als Realkompensation. 
Eine Ausgleichszahlung lehnen wir entschieden ab! 

Eine Kontrolle der Kompensationsumsetzung muss gewährleistet sein! 



 

 

Freiwillige Naturschutzmaßnahmen: 

Für weitere freiwillige Naturschutz- und Akzeptanz steigernde Maßnahmen bieten sich an: 

1. Vergrößerung der Kompensationsflächen. 

2. Renaturierung von Gräben. 

3. Schaffung/Renaturierung weiterer Strukturen (Feldgehölze, Kleingewässer, Trocken- 
bzw. Feuchtbiotope, Totholz, Nistmöglichkeiten, Sitzwarten). 

4. Artenschutzmaßnahmen für weitere identifizierte Zielarten (z.B. Feldlerche, 
Amphibien, Reptilien). 

 

Wir bitten um Berücksichtigung unserer Anmerkungen und um weitere Beteiligung am 
Verfahren. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

i.A. Susanne Schumacher 
Referentin für ökologisches Bauen 
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